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Vorbericht 
 

I. Einleitung 
 
Am 10.11.2004 hat der Landtag das Gesetz über ein Neues Kommunales 
Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales 
Finanzmanagementgesetz NRW –NKFG NRW) beschlossen, das am 01.01.2005 in Kraft 
getreten ist. Mit diesem Gesetz wurden alle Gemeinden und Gemeindeverbände verpflichtet, 
spätestens zum 01.01.2009 ihren Haushalt nach den Grundsätzen der doppelten 
kaufmännischen Buchführung aufzustellen und zu bewirtschaften. 
 
Die Gemeinde Issum hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf das Neue Kommunale 
Finanzmanagement (NKF) umgestellt. 
 
 
II. Veränderungen im Rechnungswesen 
 

„Vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept“ 
 

Dies ist die grundlegende und wesentlichste Neuerung des NKF gegenüber der 
kameralen Haushaltsführung bis 31.12.2008. 
 
Die bis zu dem Zeitpunkt praktizierte Kameralistik war weitestgehend eine Einnahme- 
und Ausgaberechnung. Sie stellte bis auf wenige Ausnahmen lediglich die 
Geldmittelzuflüsse (Einnahmen) und Geldmittelabflüsse (Ausgaben) im 
Haushaltsjahr dar. Damit wurden die Erhöhungen und Minderungen des 
Geldvermögens in den Mittelpunkt haushaltswirtschaftlicher Betrachtungen gerückt. 
Weitere Geschäftsvorfälle, wie z.B. der Werteverzehr des Vermögens durch 
Zeitablauf und Verbrauch und damit der Ressourcenverbrauch, wurden nicht 
dargestellt. 
 
Im NKF stellen nunmehr die Erträge und Aufwendungen und nicht mehr Einnahmen 
und Ausgaben die zentralen Steuerungsgrößen dar. 
 
Erträge erhöhen das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital. Hierzu zählen vor allem 
Steuereinnahmen und Gebühren für die Inanspruchnahme gemeindlicher 
Leistungen. Aufwand zeigt den bewerteten Verbrauch von Gütern (Abschreibungen) 
sowie die Sach- und Dienstleistungen der Verwaltung. 
 
Einzahlungen und Auszahlungen werden dokumentiert, in dem die liquiden Mittel 
einschließlich ihrer Veränderungen in der Bilanz ausgewiesen und in der 
Finanzrechnung buchungsmäßig dargestellt werden. 
 
Das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde wird durch die Betrachtung der 
Veränderungen des Eigenkapitals der Gemeinde transparent dargestellt. 
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Das Drei-Komponenten-System 

 

 
Der Ergebnisplan ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des neuen 
Haushaltsrechts. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen in einer 
Rechnungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche 
finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. 
 
Die Ergebnisplanung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und 
Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet 
damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab.  
 
Dabei wird im Gegensatz zum kameralen Haushalt auf den Entstehungszeitpunkt 
abgestellt, d.h. Erträge und Aufwendungen sind der Rechnungsperiode zuzuordnen 
und entsprechend zu planen, für die sie angefallen sind. Der Zeitpunkt der jeweiligen 
kassenmäßigen Abwicklung ist hierbei unerheblich.  
 
Aus dem ausgewiesenen Ergebnis des Ergebnisplanes ist ablesbar, ob sich das 
Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planungsüberschuss) oder vermindert 
(Planungsfehlbetrag). 
 
Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in 
die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet. 
 
Der Finanzplan weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung 
sowohl für das Planjahr als auch für die drei Folgejahre aus. Insbesondere stellt der 
Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder  
aus Investitionstätigkeit ergibt und inwieweit der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit 
aus liquiden Mitteln oder durch Kreditfinanzierung gedeckt werden kann bzw. muss. 
 
Für die Finanzplanung ist wie im bisherigen kameralen Haushalt auf die 
Kassenwirksamkeit innerhalb des Haushaltsjahres abzustellen. In der Finanzplanung 
sind daher alle bis zum 31.12. eines Jahres eingehenden bzw. abfließenden 
Zahlungsbeträge zu erfassen. 
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Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen 
Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital stichtagsbezogen nach. Auf der 
Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das 
Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, die liquiden Mittel und die Forderungen 
gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital und das Fremdkapital 
(Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen. 
 
Die Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals die 
Haushaltswirtschaft nach den Regeln des NKF abwickelt, eine Eröffnungsbilanz zu 
erstellen. Grundlage der Eröffnungsbilanz ist eine Inventur mit anschließender 
Bewertung des Vermögens, der Verbindlichkeiten usw.  
 
 
Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes 
 
Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche 
Ausrichtung des Verwaltungshandelns. 
 
Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die 
darunterliegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Damit hat der Gesetzgeber 
zugelassen, die Teilpläne unterhalb der Produktbereiche, somit die Ebene der 
Produktgruppen und Produkte, eigenverantwortlich nach den örtlichen Bedürfnissen 
zu untergliedern. Für die Gemeinde Issum erfolgt eine Gliederung in 16 
Produktbereiche (Produktbereich 17 = Stiftungen entfällt). Darunter bestehen für 
2019 für die Abbildung der Aufgaben und Leistungen der Verwaltung 76 Produkte. 
 
Neben dem Ergebnisplan, dem Finanzplan sowie den Teilplänen für die Produkte 
sind dem Haushaltsplan folgende Anlagen beizufügen: 
 

∗ der Vorbericht 
∗ der Stellenplan 
∗ Bilanz des Vorvorjahres 
∗ eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 
∗ eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und 

einzelne Ratsmitglieder 
∗ eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu 

Beginn des Haushaltsjahres 
∗ eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 
∗ eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche 

Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des 
öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen 
geführt werden. (Beteiligungsbericht) 
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Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen 
 
Nach § 12 GemHVO sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des 
einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcen-
verbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese 
Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung 
und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Mit der Einführung 
des NKF am 01.01.2009 wurden zunächst Produkte und entsprechende 
Produktbeschreibungen definiert. Der Produktrahmenplan und die Produktbe-
schreibungen hat der Rat am 27.03.2007 beschlossen. Diese bilden mit 
geringfügigen zwischenzeitlichen Änderungen die Grundlage der Teilergebnis- und 
Teilfinanzpläne des Haushaltsplanes und der entsprechenden Jahresabschlüsse. 
Gleichzeitig wurde beschlossen, die Beratung der Ziele, Kennzahlen und 
Zielvereinbarungen zurückzustellen bis konkrete Angaben vorliegen, wie und in 
welcher Form diese Angaben in der eingesetzten Software SAP-Kommunalmaster 
abgebildet werden können.  
 
Interne Leistungsverrechnungen 
 
Der NKF-Haushalt bildet interne Leistungsverrechnungen bisher nur in beschränktem 
Umfange ab. Die bei den Produkten berücksichtigten Leistungsverrechnungen 
beziehen sich insbesondere auf folgende Felder: 
 

∗ Umlage Zentrale Dienste  
(Bemessungsgrundlage der Umlage sind die Stellenanteile der 
Mitarbeiter im Rathaus gemäß Stellenplan; die externen Produkte 
werden entsprechend den dort ausgewiesenen Stellenanteilen mit 
den Aufwendungen des Querschnittsamtes Zentrale Dienste belastet) 
 

∗ Umlage Personalmanagement 
(Bemessungsgrundlage für die Umlage sind die Stellenanteile aller 
MitarbeiterInnen gem. Stellenplan; die externen Produkte werden 
entsprechend den dort ausgewiesenen Stellenanteilen mit den 
Aufwendungen des Querschnittsamtes Personalmanagement 
belastet) 
 

∗ Innere Verrechnung der Personalkostenanteile und Sachleistungen 
des Bauhofes 

 
∗ Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen für die 

Gebührenkalkulationen in den kostenrechnenden Einrichtungen 
 

∗ Innere Verrechnung der Grundbesitzabgaben für eigene 
Grundstücke. 

 
Endziel ist eine vollständige interne Leistungsverrechnung der internen Produkte 
(Produktbereich Innere Verwaltung). 
 
Eine Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen 2019 ist als Anlage 
beigefügt. 
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Haushaltsausgleich im NKF 
 
Im NKF bezieht sich der Haushaltsausgleich auf die Sicherung des 
Vermögensbestandes. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist daher der 
Ergebnisplan, in dem alle Erträge und Aufwendungen erfasst sind. 
 
Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, d.h. die 
Erträge sind gleich oder höher als die Aufwendungen. 
 
Neu ist die Fiktion des Haushaltsausgleiches durch die „Ausgleichsrücklage“. 
Danach gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan 
durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die 
Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Sie beträgt bis zu 1/3 des 
Eigenkapitals, maximal 1/3 der Höhe der durchschnittlichen jährlichen 
Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. 
 
Berechnung der Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 
 

  
Ist-Einnahmen 

2006 
Ist-Einnahmen 

2007 
Ist-Einnahmen 

2008 

Grundsteuer A 75.278,67 75.110,44 72.587,00 
Grundsteuer B 1.271.025,48 1.276.287,83 1.323.030,39 
Gewerbesteuer 3.735.310,70 4.612.064,68 4.299.769,40 
Vergnügungssteuer 17.969,22 10.490,14 20.229,44 
Hundesteuer 74.033,59 76.299,85 81.918,31 
Anteil Einkommensteuer 3.693.565,00 4.196.882,00 4.460.926,00 
Anteil Umsatzsteuer 436.594,00 488.965,00 505.263,00 
Schlüsselzuweisung 2.256.631,00 2.206.505,00 2.031.670,00 
Familienleistungsausgleich 331.602,00 401.290,00 398.232,00 
Schulpauschale 175.000,00 175.000,00 175.000,00 
Sportpauschale 40.000,00 40.000,00 40.000,00 
Allgemeine Investitionspauschale 274.093,20 360.194,22 468.792,77 
       
Summe anrechenbare Einnahmen 12.521.357,86 13.919.089,16 13.877.518,31 
 
Mittelwert   13.439.321,78 € 
Davon 1/3     4.479.773,94 € 
 
Für die Gemeinde Issum ist als Maximalwert der Ausgleichsrücklage der 
Durchschnitt der Steuern und allgemeinen Zuweisungen der letzten 3 Jahre 
maßgebend. Dieser beträgt, wie vorstehender Berechnung zu entnehmen, 
4.479.773,94 €.  
 
Nach der Neufassung des § 75 (3) GO NW durch das 1. NKF-
Weiterentwicklungsgesetz ab 01.01.2013 beträgt der Höchstbetrag der 
Ausgleichsrücklage maximal ein Drittel des Eigenkapitals. Dies bedeutet, dass 
künftig Überschüsse im Ergebnishaushalt, über die in der Eröffnungsbilanz 
festgesetzte Höhe hinaus, der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können.  
 
Da die Ergebnishaushalte der Gemeinde Issum seit Einführung des NKF defizitär 
sind, musste jeweils die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Im 
Jahre 2012 wurde die restliche Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt. Darüber 
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hinaus musste die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Die 
Haushalte waren daher ab 2012 bis 2017 genehmigungspflichtig.  
 
Haushaltssicherungskonzept  
 
Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen und der Aufsichtsbehörde zur 
Genehmigung vorzulegen, wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist und 
 

∗ die allgemeine Rücklage (Restposten des Eigenkapitals nach Abzug der 
Ausgleichsrücklage) sich innerhalb eines Jahres um mehr als ¼ verringert, 

oder 
∗ in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der in der 

Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen allgemeinen Rücklage jeweils 
um mehr als ein Zwanzigstel geplant wird, 

      oder 
∗ innerhalb des Zeitraumes der Haushaltsplanung das Eigenkapital 

aufgebraucht wird. 
 
Die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfolgt, wenn der 
Haushaltsausgleich spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und 
Finanzplanung erreicht wird.  
 
Eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes 
gemäß §76 GO NW bestand bisher nicht.  
 
Aufgrund der defizitären Haushaltsentwicklung wurde im Jahre 2011 ein freiwilliges 
Haushaltsentwicklungskonzept aufgestellt und jährlich bis einschl. 2017 
fortgeschrieben. Bis einschließlich 2017 konnten durch die einzelnen Maßnahmen 
des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes insgesamt Haushaltsverbesserungen 
in Höhe von 5,8 Mio. € erzielt werden. In der Sitzung des Rates am 13.12.2017 ist 
beschlossen worden, das freiwillige Haushaltssicherungskonzept nicht weiter 
fortzuschreiben. 
 
 
III. Rückblick auf den Ablauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017 
 
Der Rat der Gemeinde Issum hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 
am 21.02.2017 wie folgt beschlossen: 
 
 1. Gesamtbetrag der Erträge        22.295.317,00 € 
  Gesamtbetrag der Aufwendungen       23.961.180,00 € 
 
  Der Ergebnisplan schloss mit einem Defizit in Höhe von -1.665.863,00 € zu 
  Lasten der Allgemeinen Rücklage ab.  
 
 
 2. Gesamtbetrag der Einzahlungen  
  aus der laufenden Verwaltungstätigkeit      20.558.500,00 € 
  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
  aus der laufenden Verwaltungstätigkeit     20.615.383,00 € 
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Der Finanzplan wies ein Defizit zwischen den Einzahlungen und 
Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Cashflow) in Höhe 
von - 56.883,00 € aus. 

 
 3. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
  Investitionstätigkeit           5.511.945,00 € 
  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
  Investitionstätigkeit           4.518.120,00 € 
 

Als Differenz zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit ergab sich ein Überschuss in Höhe von 993.825,00 €. 
 

4. Gesamtbetrag der Einzahlungen  
  aus der Finanzierungstätigkeit             123.410,00 € 
  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
  aus der Finanzierungstätigkeit                        0,00 € 
 

Aus der Finanzierungstätigkeit ergab sich somit ein Überschuss von 
123.410,00 €.  
 
Daraus ergab sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von 
1.060.352,00 €. 
 

 5. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen 
in künftigen Jahren wurden in Höhe von 697.000,00 € festgesetzt. 

 
6. Eine Kreditermächtigung wurde mit 122.400,00 € veranschlagt.  

 
7. Die Steuerhebesätze wurden durch eine Hebesatzsatzung wie folgt     

festgesetzt: 
 

Grundsteuer A = 232 v.H. 
Grundsteuer B = 416 v.H. 
Gewerbesteuer = 423 v.H. 

 
Aufgrund der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage war die Haushaltssatzung 
2017 genehmigungspflichtig. Die Genehmigung wurde durch den Landrat mit 
Verfügung vom 31.03.2017 erteilt.  
 
Nach dem am 28.09.2018 vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister 
bestätigten Jahresabschluss 2017 konnte ein Überschuss von 1.523.062,68 € 
erwirtschaftet werden. Dass der Abbau von Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) nicht 
eingetreten ist und darüber hinaus ein Überschuss in der Ergebnisrechnung in Höhe 
von 1.523.062,68 € erzielt worden konnte, ist auf die positive Ertragsentwicklung bei 
der Gewerbesteuer sowie auf eine insgesamt sparsame und wirtschaftliche 
Bewirtschaftung der im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Aufwandspositionen 
zurückzuführen.  
 
Der Überschuss von 1.523.062,68 € wird, vorbehaltlich des Beschlusses des Rates, 
der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Jahresabschluss 2017 ist somit nach 2016 
erneut ausgeglichen.  
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Die Liquidität war 2017 jederzeit gesichert.  
 
Die Kreditermächtigung von 122.400,00 € wurde in Höhe von 17.348,75 € für 
Kreditaufnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 in Anspruch genommen.  
 
Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018 
und erwartetes Jahresergebnis 2018 
 
Der Rat der Gemeinde Issum hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 
am 13.12.2017 wie folgt beschlossen: 
 

1. Gesamtbetrag der Erträge auf       21.300.583 € 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen     22.365.532 € 
 
 Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit in Höhe von   1.064.949 € ab. 

 
2. Gesamtbetrag der Einzahlungen 

 aus laufender Verwaltungstätigkeit       20.049.651 € 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit      19.916.400 € 
 

 Der Finanzplan weist zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus der 
laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss in Höhe von 133.251 € auf. 

 
3.  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
 Investitionstätigkeit         6.375.995 € 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit             4.503.470 € 
 
 Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist mit 1.872.525 € positiv. 
 
4.  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
 Finanzierungstätigkeit             122.900 € 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit                       0 € 

 
 Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist durch die eingerechnete 

Kreditaufnahme von 122.400 € positiv. 
 
 Daraus ergibt sich insgesamt ein Anstieg des Bestandes liquider Mittel in 

Höhe von 2.128.676 €. 
 
5. Es ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 122.400 € 

veranschlagt. 
 
6. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in 

künftigen Jahren sind in Höhe von 411.000 € veranschlagt. 
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7. Die Steuerhebesätze haben sich zum Vorjahr nicht geändert. 
 
 Grundsteuer A = 232 v. H. 
 Grundsteuer B = 457 v. H.  

Gewerbesteuer =  423 v. H. 
 

 
Das Defizit 2018 in Höhe von 1.064.949 € (gerundet) kann gegen die im Rahmen 
des Jahresabschlusses 2016 gebildete Ausgleichsrücklage gebucht werden. Da die 
Allgemeine Rücklage nicht in Anspruch genommen wird gilt der Haushalt 2018 damit 
als ausgeglichen. Die in den Vorjahren im Rahmen des Anzeigeverfahrens der 
Haushaltssatzung benötigte Genehmigung gemäß § 75 Abs. 4 GO NW durch den 
Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde war daher nicht erforderlich.  
 
Im Rahmen der Haushaltsausführung deutet sich nach 2016 und 2017 auch für das 
Jahr 2018 ein positives Ergebnis an. Nach vorsichtiger Schätzung kann 2018 ein 
Überschuss von rd. 900.000 € erwartet werden, der bei entsprechender 
Beschlusslage die Ausgleichsrücklage weiter erhöht. 
 
IV. Haushaltssatzung 2019 
 

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde am 27.09.2018 vom Kämmerer 
aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Die Zuleitung an den Rat 
erfolgt am 09.10.2018. Die Beschlussfassung erfolgt in der Sitzung des Rates 
am 04.12.2018. 
 
1. Gesamtbetrag der Erträge auf       22.493.368 € 

 Gesamtbetrag der Aufwendungen     23.852.737 € 
 
 Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit in Höhe von 1.359.369 € ab. 

 
2. Gesamtbetrag der Einzahlungen 

 aus laufender Verwaltungstätigkeit       21.209.110 € 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit      21.199.440 € 
 

 Der Finanzplan weist zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus der 
laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss in Höhe von 9.670 € auf. 

 
3.  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
 Investitionstätigkeit         3.157.275 € 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit             2.161.580 € 
 
 Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist mit 995.695 € positiv. 
 
4.  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
 Finanzierungstätigkeit             122.300 € 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit                      512.000 € 
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 Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist durch die eingerechnete 
außerordentliche Tilgung eines Kredites mit 389.700 € negativ. 

 
 Daraus ergibt sich insgesamt ein Anstieg des Bestandes liquider Mittel in 

Höhe von 615.665 €. 
 
5. Es ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 121.800 € 

veranschlagt. 
 
6. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in 

künftigen Jahren sind in Höhe von 362.400 € veranschlagt. 
 

7. Die Steuerhebesätze haben sich zum Vorjahr nicht geändert.  
 
 Grundsteuer A = 232 v. H. 
 Grundsteuer B = 457 v. H.  

Gewerbesteuer =  423 v. H. 
 
Das Defizit 2019 in Höhe von 1.359.369 € (gerundet) kann gegen die im Rahmen der 
Jahresabschlüsse 2016 und 2017 aufgefüllte Ausgleichsrücklage gebucht werden. 
Die Allgemeine Rücklage muss nicht in Anspruch genommen werden.  
 
Der Haushalt 2019 gilt damit als ausgeglichen.  
 
Die in den Vorjahren (bis 2017) im Rahmen des Anzeigeverfahrens der 
Haushaltssatzung benötigte Genehmigung gemäß § 75 Abs. 4 GO NW durch den 
Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde entfällt. 
 
Der Ergebnisplan 2019 ist auf der Ertragsseite gekennzeichnet durch den Anstieg 
der ordentlichen Erträge gegenüber 2018 um rd. 5,6 %. Dies ist vor allem auf den 
positiven Verlauf der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, darunter 
insbesondere der Gewerbesteuer, zurückzuführen.  
 
Auf der Aufwandseite ist der Anstieg der Aufwendungen um insgesamt rd. 6,6 % vor 
allem auf höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 12,1 %), höhere 
Personalaufwendungen (+ 6,7 %), und gestiegene Transferaufwendungen (+5,4 %) 
zurückzuführen. 
 
Die mittelfristige Planung gemäß Gesamtergebnisplan  
 
Jahresergebnis 2020 = - 393.188 € 
Jahresergebnis 2021 = - 265.300 € 
Jahresergebnis 2022 =       2.011 € 
 
zeigt bis 2021 weitere Defizite auf, die aber insgesamt rückläufig sind. Ab 2022 ist 
mit einem geringen Überschuss zu rechnen. 
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Übersicht über die Erträge 2019

13.523.200 € 60%
3.220.231 € 14%

53.300 € 0%

4.618.756 € 21%

292.195 € 1%

203.330 € 1%

581.041 € 3%

1.315 € 0%

Steuern und sonstige
Abgaben

Zuwendungen und
allgemeine Umlagen

Sonstige Transfererträge

Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte

Privatrechtliche
Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und
Kostenumlagen 

Sonstige ordentliche
Erträge

Finanzerträge

Übersicht über die Erträge 2017 – 2019 
 
Ertragsarten 2017 2018 2019 
1. Steuern und sonstige Abgaben 13.268.430 12.819.000 13.523.200 
2. Zuwendungen und allgemeine  
    Umlagen 4.298.731 2.658.794 3.220.231 
3. Sonstige Transfererträge 106.895 14.950 53.300 
4. Öffentlich-rechtliche    

Leistungsentgelte 
4.453.096 4.707.491 4.618.756 

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 379.197 301.725 292.195 
6. Kostenerstattungen und   
    Kostenumlagen 440.233 192.480 203.330 
7. Sonstige ordentliche Erträge 1.008.855 603.859 581.041 
8. Außerordentliche Erträge 0 0 0 
9. Aktivierte Eigenleistungen 59.531 0 0 
10. Finanzerträge 1.045 2.285 1.315 

insgesamt 24.016.013 21.300.583 22.493.368 
 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

   

  

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Steuern und ähnliche Abgaben 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden 2019 wie folgt festgesetzt: 
 
Grundsteuer A  232 v.H.  
Grundsteuer B  457 v.H. 
Gewerbesteuer  423 v.H.  
 
Die Ansätze wurden auf der Grundlage der prognostizierten Zuwachsraten gem. 
Orientierungsdaten des Innenministeriums NW unter Berücksichtigung örtlicher 
Besonderheiten kalkuliert. Die Kalkulation der Anteile an der Einkommensteuer und 
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der Umsatzsteuer sowie der Kompensationsleistungen erfolgte auf der Grundlage 
der Steuerschätzungen. 
 
Steuerarten 2017 2018 2019 
Grundsteuer A 94.490 95.000 95.100 
Grundsteuer B 1.711.515 1.712.000 1.731.000 
Gewerbesteuer 4.529.431 3.800.000 4.080.000 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.709.594 5.972.000 6.318.700 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 527.630 522.600 576.100 
Vergnügungssteuer 25.690 30.000 30.000 
Hundesteuer 113.777 113.500 113.500 
Kompensationsleistungen 
Familienleistungsausgleich 556.302 573.900 578.800 
 
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 
Unter dieser Position werden u.a. die Schlüsselzuweisungen sowie die 
Betreuungspauschalen des Landes als wichtigste Posten veranschlagt. Aufgrund der 
steigenden Steuerkraft verlieren die Schlüsselzuweisungen allerdings an Bedeutung. 
 
Wesentliche Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 

2017 2018 2019 

Schlüsselzuweisungen 1.028.600 476.000 264.400 
Aufwands- und Unterhaltungspauschale 0 0 136.400 
Zuweisungen offener Ganztag 156.860 145.600 160.740 
Zuweisung Betreuungspauschale 1.103.106 290.000 531.000 
Zuweisungen Städtebauförderung 0 56.400 225.400 
Abrechnung Solidarbeitrag 0 102.100 159.600 
Eingliederungsleistungen SGB II 466.428 380.000 380.000 
Auflösung von Sonderposten aus 
Zuwendungen 858.211 888.118 913.621 
Erträge aus anteiliger Schulpauschale 380.000 0 0 
Erträge aus anteiliger Sportpauschale 64.804 0 0 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 191.800 190.000 0 
 
3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
 
Hierunter fallen insbesondere die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und 
die Auflösungen von Sonderposten aus Anschluss- und Erschließungsbeiträgen. 
 
Wesentliche öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

2017 2018 2019 

Verwaltungsgebühren 110.217 91.635 100.130 
Benutzungsgebühren 3.945.297 4.050.640 3.923.580 
Auflösung von Sonderposten für Beiträge 404.037 409.426 423.681 
Auflösung von  Grabverleihungsgebühren 142.267 150.000 146.500 
Auflösung von Sonderposten für  
den Gebührenausgleich -148.722 5.790 24.865 
 
Die Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen (kostenrechnende 
Einrichtungen) wurden anhand von Gebührenbedarfsberechnungen auf der 
Grundlage des § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) ermittelt. 
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 Produkt 11.02.01 – Abfallentsorgung 
 Produkt 11.03.01 – Abwasserbeseitigung 
 Produkt 11.03.02 – Entsorgung von Kleinkläranlagen 
 Produkt 11.03.03 – Entsorgung von abflusslosen Gruben 
 Produkt 12.03.01 – Straßenreinigung, Winterdienst 
 Produkt 13.03.01 – Friedhöfe 
 
Produkt 11.02.01 -Abfallentsorgung 
 
Die Abfallentsorgungsgebühren stellen sich wie folgt dar: 
 
 2017 

€ 
2018 

€ 
2019 

€ 
Grundgebühr je Einwohner / 
Einwohnergleichwert 30,84 28,80 21,36 
Behälter-Volumen-Gebühr je Liter Restabfall 0,81 0,75 0,99 
Gebühr je Bio-Tonne 120 l 90,72 81,48 73,20 
                                   240 l 138,72 121,08 109,20 
Gebühr je Restabfallsack 2,50 2,40 4,50 
Gebühr je Papiersammelsack 1,25 1,20 0,75 
Behälterumtauschgebühr 8,52 8,15 8,27 
 

Produkt 11.03.01 – Abwasserbeseitigung 
 
Die Gebühren für die Beseitigung des Schmutz- und Regenwassers 2018 betragen: 
 
 2017 

€ 
2018 

€ 
2019 

€ 
Je cbm Schmutzwasser 2,15 2,34 2,26 
Je m² bebaute und befestigte an die 
Regenwasserkanalisation angeschlossene 
Fläche 0,81 0,84 0,76 
 
Produkt 11.03.02 – Entsorgung von Kleinkläranlagen 
 
Nach der Gebührenbedarfsberechnung betragen die Gebühren für die Entsorgung 
von Kleinkläranlagen: 
 
 2017 

€ 
2018 

€ 
2019 

€ 
Je cbm abgefahrener Klärschlamm 25,93 26,57 27,67 
 

Produkt 11.03.03 – Entsorgung von abflusslosen Gruben 
 
Nach der Gebührenbedarfsberechnung betragen die Gebühren für die Entsorgung 
von abflusslosen Gruben: 
 
 
 2017 

€ 
2018 

€ 
2019 

€ 
Je cbm Frischwasserverbrauch 6,64 6,93 7,34 
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Produkt 12.03.01 – Straßenreinigung 
 
Die Gebührensätze für die Straßenreinigung betragen: 
 
 2017 

€ 
2018 

€ 
2019 

€ 
Straßenreinigung je Kehrmeter 1,10 1,05 1,13 
 
Produkt 13.02.01 –Gewässerunterhaltung, Gewässerausbau 
 
Nach der neuen Satzung über die Umlage des Aufwandes zur 
Gewässerunterhaltung gemäß § 64 LWG NRW der Gemeinde Issum vom 
04.12.2018 werden die an die Wasser- und Bodenverbände Issumer Fleuth und 
Gelderner Fleuth, sowie an den Niersverband gezahlten Beiträge auf die 
Grundstückseigentümer im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer für 2019 
umgelegt. Die Beiträge werden zu 90 % auf versiegelte Flächen und zu 10 % auf die 
unversiegelten Flächen je m² Grundstücksfläche aufgeteilt. Somit ergeben sich neue 
Gebührensätze ab 2019. 
 
Es wurden folgende Gebührensätze festgesetzt: 
 
 2019 

€ 
Niersverbandsumlage versiegelt 0,026936 
Niersverbandsumlage unversiegelt 0,000190 
Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth versiegelt 0,049611 
Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth unversiegelt 0,000327 
Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth versiegelt 0,015764 
Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth unversiegelt 0,000127 
 
4. Privatrechtliche Leistungsentgelte  
 
Hierunter fallen insbesondere Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen 
 
 2017 

€ 
2018 

€ 
2019 

€ 
Mieten, Pachten 188.388 199.160 211.710 
 
5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 
Bis einschl. 2017 wurde hier die Kostenpauschale des Landes für die Hilfeleistungen 
und Unterbringung der Flüchtlinge verbucht. 
 2017 

€ 
2018 

€ 
2019 

€ 
Betreuungskostenpauschale 275.644 0 0 
 
Ab 2018 ist die Kostenerstattung für die Betreuung der Flüchtlinge unter Punkt 2 – 
Zuweisung Betreuungspauschale aufgeführt. 
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6. Sonstige ordentliche Erträge 
 
Hierunter fallen insbesondere Konzessionsabgaben, Buß- und Zwangsgelder, die 
ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten sowie 
Gewerbesteuernachforderungszinsen. 
 
 2017 

€ 
2018 

€ 
2019 

€ 
Konzessionsabgaben 476.906 460.100 461.440 
Buß-, und Zwangsgelder 22.911 20.500 16.350 
Auflösung von Rückstellungen 283.479 28.480 17.800 
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten 219.332 329 1.000 
Gewerbesteuernachforderungszinsen 41.159 25.000 25.000 
 
V. Übersicht über die Aufwendungen 2017 - 2019 
 
Aufwandsarten 2017 2018 2019 
1. Personalaufwendungen 4.361.947 4.785.760 5.107.760 
2. Versorgungsaufwendungen 991.295 493.500 532.200 
3. Aufwendungen für Sach- und  
    Dienstleistungen 5.359.810 5.115.105 5.733.780 
4. Bilanzielle Abschreibungen 2.613.537 2.770.342 2.856.907 
5. Transferaufwendungen 8.024.918 8.198.915 8.640.750 
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.133.204 960.760 946.290 
7. Außerordentliche Aufwendungen 707 0 0 
8. Zinsen und sonstige 
    Finanzaufwendungen 7.532 41.150 35.050 

insgesamt 22.492.950 22.365.532 23.852.737 

Übersicht über die Aufwendungen 2019

5.107.760 21%

532.200 2%

5.733.780 24%

2.856.907 12%

8.640.750 37%

946.290 4%

0 0%

35.050 0%

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche
Aufwendungen
Außerordentliche
Aufwendungen
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
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1. Personalaufwendungen 
 
Die Kalkulation der Personalaufwendungen für die Beamten und tariflich 
Beschäftigten erfolgte auf der Grundlage des Stellenplanes 2019.  
 
Der Besoldungsaufwand für die Beamten steigt um 2,5 %.  
 
Bei den Vergütungen der tariflich Beschäftigten ergibt sich gegenüber 2018 eine 
Erhöhung um 8,1 %. Der Anstieg ist neben der tariflichen Erhöhung der Entgelte um 
3,09 % auf die Kalkulation der 2019 neu geschaffenen Stellen und der 2019 
vorübergehend doppelt besetzten Stellen lt. Stellenplan 2019 zurückzuführen. 
 
Personalaufwendungen 2017 2018 2019 
Beamte 327.748 278.000 285.040 
Vergütungen f. Tariflich Beschäftigte 
einschl. Sozialversicherungs- und 
Zusatzversorgungsbeiträge 3.946.676 4.278.360 4.626.420 
Vergütungen sonstige Beschäftigte einschl. 
Sozialversicherungsbeiträge 7.796 

 
8.700 

 
10.300 

Beihilfen 11.226 14.000 8.500 
Zuführungen zu Rückstellungen 2.178 158.200 129.500 
Beiträge zur Unfallversicherung 25.102 25.500 20.000 
Betriebsärztliche Untersuchungen 6.050 8.000 8.000 
Gesundheitsförderung 0 15.000 20.000 
 
2. Versorgungsaufwendungen 
 
Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Umlage an die Versorgungskasse für 
die Pensionszahlungen an die Beamten und Versorgungsempfänger und 
Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger.  
 
Versorgungsaufwendungen 2017 2018 2019 
Umlage Versorgungskasse 391.045 438.000 469.000 
Beihilfen etc. f. Versorgungsempfänger 31.541 42.000 25.500 
Zuführungen zu Pensions- und 
Beihilferückstellungen 

568.709 13.500 37.700 

 
Die starken Schwankungen beim Versorgungsaufwand sind insbesondere auf 
Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfelasten zurückzuführen. Die 
Ansätze beruhen auf Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse. 
 
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
Unter dieser Position findet sich der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand, 
d.h. der Aufwand für die Unterhaltung der Vermögenswerte und der 
Bewirtschaftungsaufwand (Energiekosten). Insgesamt ist ein Anstieg gegenüber 
2018 von rd. 12,1 % zu verzeichnen. Der Anstieg ist insbesondere auf den Anstieg 
des Aufwandes für die Unterhaltung und Instandhaltung des Infrastrukturvermögens 
und der baulichen Anlagen zurückzuführen. 
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Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

2017 2018 2019 

Unterhaltung und Bewirtschaftung des 
unbeweglichen Vermögens 1.466.393 1.686.730 1.921.590 
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens 892.714 331.000 571.000 
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten  683.256 741.340 758.600 
Unterhaltung des beweglichen Vermögens 

312.019 251.960 246.650 
Besondere Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen 191.119 200.640 218.910 
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 174.348 288.625 221.540 
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.639.962 1.614.810 1.795.490 
 
4. Bilanzielle Abschreibungen  
 
Der als Aufwand zu verbuchende Werteverzehr der Vermögenswerte steigt im Jahre 
2019 (= 2.856.907 €) gegenüber 2018 (= 2.770.342 €) leicht um 3,1 %.  
 
 2017 2018 2019 
Abschreibungen auf Sachanlagen 11.202 11.202 10.630 
Abschreibungen auf Immaterielle 
Vermögensgegenstände 8.995 8.968 9.020 
Anschreibung auf unbebaute Grundstücke 9.670 9.870 13.904 
Abschreibungen auf Gebäude 578.276 616.364 692.695 
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 1.634.444 1.716.218 1.731.000 
Abschreibungen auf Maschinen/ 
Betriebsvorrichtungen  148.895 179.065 170.891 
Abschreibungen auf Fahrzeuge 108.585 117.924 101.516 
Abschreibungen auf Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 111.603 110.731 127.251 
 
 
5. Transferaufwendungen 
 
Der Transferaufwand 2019 steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,4 %. Der Anstieg 
ist insbesondere auf die steigende Kreisumlage und Mehrbelastung Jugendamt 
zurückzuführen. 
 
Die wesentlichen Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 

 
Wesentliche Transferaufwendungen 2017 2018 2019 
Kreisumlage 3.597.983 3.659.000 3.903.900 
Mehrbelastung Jugendamt 2.214.842 1.963.700 2.314.080 
Mehrbelastung ÖPNV 215.895 213.400 217.600 
Förderzentrum Franziskusschule 47.952 48.000 33.300 
Umlage VHS Zweckverband 37.582 38.000 38.500 
Gewerbesteuerumlage 351.445 314.500 337.600 
Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit 336.384 299.150 321.200 
Beteiligung SGB II 213.000 240.000 210.000 
Leistungen gem. AsylBLG 645.183 896.500 572.500 
Sonst. Transferaufwand 181.259 248.270 203.870 
Fassadenförderprogramm 0 0 160.000 

33



Nutzung Schulgebäude ehem. Käthe-
Kollwitz-Schule (Facettenreich) 70.000 75.000 65.000 
Kostenanteil Breitbandverkabelung 0 0 52.100 
Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg 31.900 62.700 34.800 
Zuschuss an Vereine und Verbände 2.160 35.145 54.800 
Förderung junge Familien, 
Familienprogramm 13.010 38.500 54.500 
 
 
VI. Finanzplan und Entwicklung der liquiden Mittel 
 
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) 
 
Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit ergibt den so genannten Cashflow aus laufender 
Verwaltungstätigkeit. In der Finanzrechnung 2017 war der Saldo deutlich positiv. Im 
Finanzplan 2018 war bereits eine Abschwächung zu verzeichnen. Diese Entwicklung 
setzt sich 2019 fort, so dass nur noch ein geringfügig positiver Cashflow erwartet 
wird. 
 
Wenn die Erwartungen für 2020 ff. eintreten, wird sich der Finanzmittelbestand 
künftig wieder deutlicher positiv entwickeln. 
 
 2017 2018 2019 
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.363.291 118.251 9.670 

 
Um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Issum unterjährig zu sichern, sieht die 
Haushaltssatzung 2019 die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten in 
Höhe von bis zu 2.000.000,0 € vor. 
 
 
2. Saldo aus der Investitionstätigkeit 
 
Den Investitionsauszahlungen in Höhe von 3.157.275 € stehen 2019 Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 2.161.580 € gegenüber, so dass sich im 
Haushaltsjahr 2019 ein positiver Saldo von 995.695 € ergibt. 
 
 2017 2018 2019 
Saldo aus lfd. Investitionstätigkeit -1.614.898 1.872.525 995.695 

 
Der positive Saldo in den Jahren 2018 und 2019 ist insbesondere auf Erlöse aus 
dem Verkauf von Grundstücken zurückzuführen. 
 
3. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 

 
Es ist eine Kreditaufnahmeermächtigung in Höhe von 121.800 € enthalten.  
 
 2017 2018 2019 
Saldo aus lfd. Finanzierungstätigkeit 55.496 122.900 -389.700 

 
Der negative Saldo 2019 ist auf die außerplanmäßige Rückzahlung eines 
Investitionskredites in Höhe von 500.000 € zurückzuführen. 
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4. Bestand an Finanzmitteln  

 
Insgesamt ergibt sich aus dem Finanzplan 2018 ein Anstieg des Bestandes an 
Finanzmitteln von 615.665 €. 
 
5. Übersicht über die Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten 

Wertgrenzen im Haushaltsplan 2019 
 
Der Rat hat in der Sitzung am 27.03.2007 die Wertgrenzen für die Einzeldarstellung 
von Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan gem. § 4 Abs. 4 GemHVO wie folgt 
festgesetzt: 
 
10.000,00 €  bei Beschaffungen 
30.000,00 € bei Baumaßnahmen 
 
Im Haushaltsplan 2019 sind folgende Einzahlungen und Auszahlungen für 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze veranschlagt und einzeln 
ausgewiesen: 
 

Produkt Projekt-Nr. Projekt Einzahlungen 
€ 

Auszahlungen 
€ 

010201 7000338 Raumbedarfsplan Rathaus 0,00 50.000,00 
010201 7000345 Ersatzbeschaffung PCs Rathaus 0,00 28.000,00 
010201 7000346 Lizenzen Betriebssystem PC Rathaus 0,00 15.000,00 
010201 7000351 Neueinrichtung Ratssaal 0,00 36.000,00 
010201 7000354 Hard- und Software Straßenunterhaltung 0,00 8.100,00 
010201 7000360 E-Auto-Ladestation im Rathauspark 6.000,00 35.000,00 
010202 7000326 Neuanschaffung Mini-Bagger (1,6 to.) 0,00 20.000,00 
010501 7000132 Verkauf unbebauter Grundstücke 172.000,00 0,00 
010501 7000193 Stärkung Zentrum Issum 0,00 5.000,00 
010501 7000228 Erwerb bebauter Grundstücke 0,00 644.000,00 
010501 7000270 Grunderwerb Dorfstr. 21 273.680,00 0,00 
020501 7000102 Feuerschutzpauschale 37.500,00 0,00 
020501 7000197 Ersatzbeschaffung MZF LZ Issum 1.000,00 0,00 

020501 7000239 
Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik 
Sevelen 1.000,00 0,00 

020501 7000316 
Sanierung/Neubau FW Gerätehaus 
Sevelen  0,00 30.000,00 

020501 7000340 Erwerb von Grundstücken FW Sevelen 0,00 65.000,00 
030101 7000343 Pädagogisches Medienkonzept BGS 0,00 112.100,00 
060202 7000331 Erwerb von Spielgeräten 0,00 25.650,00 
080102 7000285 Kunstrasenplatz Issum 0,00 565.500,00 
110301 7000180 Anschlussbeiträge  Schmutzwasserkanal 193.000,00 0,00 
110301 7000181 Anschlussbeiträge  Regenwasserkanal 20.000,00 0,00 

110301 7000204 
Überplanung Entwässerungsanlage RRB 
Antoniusstraße 17.500,00 7.500,00 

110301 7000205 Lamellenklärer 5.000,00 0,00 
110301 7000201 RW-Kanal Parkplatz Koetherdyck 0,00 15.000,00 

110301 7000215 
Überplanung Entwässerungsgebiet 
Kullenweg/Vogelsiedlung 0,00 5.000,00 

110301 7000276 Regenwasserkanal Am Tapp 0,00 5.000,00 
110301 7000277 Schmutzwasserkanal Am Tapp 0,00 5.000,00 
110301 7000301 Erweiterung RRB Gelderner Straße 0,00 20.000,00 

110301 7000328 
Überplanung Entwässerung. Vorster Str. 
72 - Brüggerdyck 0,00 2.000,00 
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120101 7000107 
Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet  
B58 87.000,00 0,00 

120101 7000211 
Aktivierung Flächenpotenziale Zentrum 
Issum 185.725,00 0,00 

120101 7000212 Neuordnung öff. Raum Ortskern Sevelen 66.300,00 127.400,00 

120101 7000262 
Erschließungskosten Bebauungsplan 
Issum Nr. 30 633.000,00 30.000,00 

120101 7000274 Ausbau Am Tapp 0,00 20.000,00 
120101 7000278 Ausbau Isidorsteg  57.200,00 35.600,00 
120101 7000281 Umbau Dorfstr.  128.000,00 48.000,00 

120102 7000163 
Erschließungsbeiträge  Gewerbegebiet 
Am Schankweiler  5.760,00 0,00 

120102 7000261 
Planungskosten für Straßenbeleuchtung 
Baugebiet Wiesenweg/Kolpingstr.  40.000,00 5.000,00 

160101 7000096 Schulpauschale 300.000,00 0,00 
160101 7000097 Sportstättenpauschale 60.000,00 0,00 
160101 7000101 Allg. Investitionspauschale 822.100,00 0,00 

 
6. Entwicklung der liquiden Mittel 
 
Die liquiden Mittel entwickeln sich unter Berücksichtigung des 
Rechnungsergebnisses zum 31.12.2017 im Zeitraum der mittelfristigen 
Finanzplanung voraussichtlich wie folgt: 
 
Bestand liquider Mittel gem. Finanzrechnung  am 
31.12.2017 

4.393.128 
 

Planergebnis 2018 2.113.676 
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2018 6.506.804 

Planergebnis 2019 615.665 
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2019 7.122.469 

Planergebnis 2020 660.040 
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2020 7.782.509 

Planergebnis 2021 2.660.605 
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2021 10.443.114 

Planergebnis 2022 2.774.325 
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022 13.217.439 

 
Die Liquidität der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum kann unterjährig durch 
Inanspruchnahme von Mitteln des Eigenbetriebes Wasserwerk oder durch 
Liquiditätskredite bis zur Höhe von 2.000.000,00 € überbrückt werden. 
 
 
VII. Entwicklung der Schulden 
 
Die Haushaltssatzungen 2017 und 2018 sahen aufgrund des Landesprogrammes 
Gute Schule 2020 Kreditaufnahmen von jeweils 122.400 € vor. In der 
Haushaltssatzung 2019 ist erneut eine Ermächtigung in Höhe von 121.800 € für 
weitere Kreditaufnahmen aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 enthalten. 
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Kurzbeschreibung

 Zuständigkeit

 Zielgruppe

 Ziele

 Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



 

150



151



152



153



154



155



 

156



157



158



159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



 

170



171



172



173



174



175



 

176



177



178



179



180



181



 

182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



 

200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



 

226



227



228



229



230



231



232



233



 

234



235



236



237



238



239



 

240



241



242



243



244



245



 

246



247



248



249



250



251



252



253



254



255



256



257



258



259



260



261



262



263



264



265



266



267



268



269



 

270



271



 

272



273



274



275



276



277



278



279



280



281



282



283



284



285



286



287



288



289



290



291



292



293



294



295



 

296



297



298



299



300



301



302



303



304



305



 

306



307



308



309



310



311



312



313



314



315



316



317



 

318



 

319



320



321



322



323



324



 

325



 

326



327



328



329



330



331



332



333



334



335



336



337



338



339



 

340



341



342



343



344



345



 

346



347



348



349



350



351



 

352



353



354



355



356



357



 

358



359



360



361



362



363



364



365



366



367



368



369



370



371



372



373



374



375



376



377



378



379



380



381



382



383



384



385



386



387



388



389



390



391



392



393



394



395



396



397



398



399



400



401



 

402



403



404



405



406



407



408



409



410



411



412



413



414



415



416



417



418



419



420



421



422



423



424



425



426



427



428



429



430



431



432



433



434



435



 

436



437



438



439



440



441



 

442



443



444



445



446



447



448



449



450



451



452



453



454



455



456



457



458



459



460



461



462



463



464



465



466



467



468



469



470



471



472



473



474



475



476



477



478



479



480



Erläuterungen 
 
 

11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal 
  
Lfd.  
Nr. 

Sachkonto  

  

     
300051.01 
72811700 
 
300052.01 
7281.1800 

Im Jahr 2019 ist nach den wasserrechtlichen Bestimmungen ein 
Generalentwässerungsplan für den Schmutz- und Regenwasserkanal 
vorzulegen. Die Kosten liegen bei jeweils 28.500,00 €. 

Die Kosten sollen über Rechnungsabgrenzungsposten abgewickelt werden, die 
über einen Zeitraum von 12 Jahren abgebaut und mit den entsprechenden 
Aufwendungen in die Gebührenbedarfsberechnungen einfließen. 
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Erläuterungen 
 
 

15.01.01 Wirtschaftsförderung 
  
Lfd.  
Nr. 

Sachkonto  

  

15 53125000 

73125000 

Der Rat hat am 01.02.2017 auf der Grundlage des Breitbandkonzeptes des 
Kreises Kleve die inhaltliche und finanzielle Beteiligung an einem kreisweiten 
Förderantrag "Projekt Süd" aus dem Bundesförderprogramm zum 
Breitbandausbau sowie eine Ko-Finanzierung durch Fördermittel des Landes 
NRW beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass die erforderlichen 
Eigenmittel der Kommune bis zur Höhe von 350.000,00 € zur Verfügung gestellt 
werden. 

Nach Mitteilung des Kreises Kleve vom 01.08.2018 liegt der Eigenanteil der 
Gemeinde auf der Grundlage der Auswertung der Angebote bei 364.664,00 €. Es 
wird erwartet, dass der Kostenanteil 2019 geleistet werden muss. Die 
haushaltsmäßige Verbuchung erfolgt über einen Rechnungsabgrenzungsposten in 
Höhe von 364.664,00 €, der ab 2020 über einen Zeitraum von 7 Jahren den 
Haushalt mit jährlich rd. 52.100,00 € Aufwand belastet. 

Sobald gegebenenfalls weitere Infos vorliegen, werden die Ansätze zu den 
Haushaltsplan-Beratungen korrigiert.  
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Erläuterungen 
 

 

15.02.01 Tourismus 
 

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze - 

 

 
7.000348.700.100      
78510000          

Schautafel / Litfaßsäule im Bereich  An de Pomp                    = 10.000,00 € 
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Erläuterungen 
 
 

15.03.02 Bürgerhaus Sevelen 
  
Lfd.  
Nr. 

Sachkonto  

  

    5 44112000 Die Dienstwohnungseigenschaft ist nach Renteneintritt des Hausmeisters 
aufzuheben, wenn eine Weiternutzung als Dienstwohnung ausscheidet. In 
diesem Fall werden die Entgelte für die Vermietung der Wohnung bei 44110000 
vereinnahmt.  

13 52411100 Allgemeine bauliche Unterhaltung      
E-Check Gebäude         
Prüfung technischer Anlagen bei Sonderbauten 
Stahlkellertreppe 
Die vorhandene Holztreppe ist nicht ausreichend tragfähig 
um die Lasten bei Einbau des Heizkessels aufzunehmen. 
        
Austausch Heizkessel      
Der betrieb des vorhandenen Heizkessels aus dem Jahre 
1986 ist nach mehr als 30 Jahren gemäß ENEV 2014 nicht 
mehr zulässig. Die Kosten setzten sich wie folgt 
zusammen: 
- Demontage/ Entsorgung    3.000,00 € 
- Umbau Schaltschrank/Regelung   5.000,00 € 
- Wärmeerzeuger/Zubehör  27.000,00 € 
- Rohrleitung/Armaturen    7.000,00 € 
- Anpassung Gasanschluss    1.000,00 € 
- Sonstiges      2.000,00 € 
- Ingenieurleistung     8.000,00 € 
      53.000,00 € 
  
 

12.000,00 € 
1.500,00 € 
2.500,00 € 
6.750,00 € 

 
 
 

53.000,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75.750,00 € 
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Erläuterungen 
 
 

15.03.03 Bürgersaal Issum 
  
Lfd.  
Nr. 

Sachkonto  

  

13 52411100 Allgemeine bauliche Unterhaltung      8.000,00 € 
E-Check Gebäude (alle 4 Jahre)      1.500,00 € 
Prüfung technischer Anlagen PrüfVO NRW 
-Sonderbauten        2.500,00 € 
        12.000,00 € 

  13 52411110 Allgemeine Unterhaltung          500,00 € 
Unterhaltung der Grünanlagen durch Dritte     1.935,00 € 
Baumkontrolle und Baumpflege 
9 x 3,50 = 31,50 € 
2 x 85,00 = 170,00 €          201,50 € 
         2.636,50 €  
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Erläuterungen 
 
 

15.03.04 Anteile an Unternehmen 
  
Lfd.  
Nr. 

Sachkonto  

  13 52351000 Für 2019 wird zunächst von einer Fixkostenumlage in Höhe von 16.000,00 € 
ausgegangen. Der Ansatz wird gegebenenfalls nach Aufstellung des 
Wirtschaftsplanes der KomLog aktualisiert.  
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Erläuterungen 
 
 

15.03.05 Wasserwerk der Gemeinde Issum 
  
Lfd.  
Nr. 

Sachkonto  

  

   6 44850000    Vorausleistungen auf den Personal- und Sachaufwand für die Verwaltung des 
Eigenbetriebs Wasserwerk.     
Auf Basis der letzten Abrechnung (2017 = 43.330,26 €) wird eine Steigungsrate 
von 3 % kalkuliert.  
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Erläuterungen 
 
 

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 
  
Lfd.  
Nr. 

Sachkonto  

  

    1 40110000 Dem Ansatz 2019 liegen die am 04.07.2018 gespeicherten Messbeträge für die 
Grundsteuer A sowie der Hebesatz von 232 v.H. zugrunde. 

    1 40120100 Dem Ansatz 2019 liegen die am 04.07.2018 gespeicherten Messbeträge für die 
Grundsteuer B sowie der Hebesatz von 457 v.H. zugrunde. Für die Neu- und 
Umbewertungen durch die Finanzverwaltung wurden 10.000,00 € 
hinzugerechnet. 

    1 40130000 Dem Ansatz 2019 liegt das Gewerbesteuer-Vorauszahlungssoll  nach  dem 
Stand von 09.2018 zugrunde. Aufgrund der bestehenden Unsicherheitsfaktoren 
und unter Berücksichtigung eines bereits angekündigten Abgangs wurde der 
Ansatz auf 4.080.000,00 € festgelegt. 

    1 40210000 Anteil an der Einkommensteuer gemäß Orientierungsdaten 2019-2022. 

   9.116.470.600,00 €  x 0,0006931 =  6.318.625,77 € 

    1 40220000 Anteil an der Umsatzsteuer gemäß Orientierungsdaten 2019-2020. 

   1.973.000.000,00 €  x 0,000291954 =  576.025,24 € 

    1 40310000 Vergnügungssteuer (11 %) auf Basis der Einspielergebnisse der Geldspielgeräte 
in den verschiedenen Gaststätten und in der Spielhalle. 

    1 40320000 Hundesteuer auf Basis der Bestandsliste vom 04.07.2018. 

    1 40510000 Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich auf der Grundlage des 
Entwurfs zum GFG 2019. 

    2 41110000 Auf der Grundlage des Entwurfs des GFG 2019 ergeben sich für Issum 
Schlüsselzuweisungen in Höhe von 264.322,00 €. 

    2 41411600 Mit dem Entwurf des GFG 2019 wird erstmals eine Aufwands- und 
Unterhaltungspauschale in Höhe von insgesamt 120.000.000,00 € eingeführt. Auf 
die Gemeinde Issum entfällt ein Anteil von 136.399,72 €. Für die Folgejahre wird 
mit einer Erhöhung von jeweils 1 % gerechnet. 

    2 41413800 Für das Schuljahr 2017/2018 wurde eine Zuweisung des Landes zur Förderung 
der Inklusion an den Grundschulen in Höhe von 5.169,22 € gezahlt. Es wird 
davon ausgegangen, dass diese Zuweisung auch in den Folgejahren gezahlt 
wird. 
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    2 41812000 Für 2019 wird aufgrund der hohen Zahlung der erhöhten Gewerbesteuerumlage 
für den Fonds Deutsche Einheit erwartet, dass eine Überzahlung aufgrund der 
Abrechnung des Fonds 2017 erstattet wird. 2019 wird eine Überzahlung aus 
2017 in Höhe von 159.559,58 € erwartet.  

  15 53410000 Berechnung 2019: 

  Gewerbesteuer 2019: Hebesatz 2019 x Umlagesatz 2019   

  4.080.000,00 € : 423 v. H. x   35 v. H. =   337.588,65 € 

  15 53420000 Die Gewerbesteuerumlage- Anteil Fonds Deutsche Einheit besteht aus dem  

Erhöhungsanteil gem. § 6 (3) Gemeindefinanzreformgesetz     29 v.H. 

Erhöhungsanteil gem. § 6 (5) Gemeindefinanzreformgesetz                4,3 v.H. 

                                         33,3 v.H. 

Nach aktuellem Rechtsstand endet die Umlage zum Fonds Deutsche Einheit zum 
31.12.2019. 

  Berechnung 2018:     

  Gewerbesteuer 2019: Hebesatz 2019 x Umlagesatz 2019   

  4.080.000,00 € : 423 v. H. x   33,3 v. H. = 321.191,49 € 

15 53710000 Es wird davon ausgegangen dass 2019 ein Zahlbetrag aufgrund der Abrechnung 
der Einheitslastenbeteiligung 2017 voraussichtlich nicht entstehen wird. 

  15 53740000 Umlagegrundlage X Kreisumlage-Hebesatz = Kreisumlage 

13.073.863,59      X 29,86 %    = 3.903.855,67 € 

  15 53750000 Umlagegrundlage X Umlagehebesatz Kreis = Mehrbelastung Jugendamt  

13.073.863,59       X 17,70 %    = 2.314.073,86 € 

Für die Folgejahre wurde mit einer jährlichen Steigerung von 1 % gerechnet. 

  15 53760000 Der Doppelhaushalt des Kreises Kleve für 2018 und 2019 sieht für 2019 eine 
ÖPNV-Umlage von 217.592,24 € vor. Für die Folgejahre wurde eine jährliche 
Erhöhung von 1 % kalkuliert. 

  15 53761000 Bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes für die Mehrbelastung Förderzentrum 
Franziskus-Schule wurde der Zuschussbedarf aus dem Kreishaushalt in Höhe 
von 1.000.304,00 € zugrunde gelegt. Bei gleichbleibender Anzahl der Schüler 
insgesamt (241) und Issum (8) ergibt sich für Issum eine Mehrbelastung von 
33.205,11 €. 
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Erläuterungen 
 
 

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 
 

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze - 
 

 
 

7.000096.760    
68112000 

7.000097.760 

68115000 

7.000101.760 

68114000 

Pauschalzuweisungen für investive Maßnahmen auf der Grundlage des Entwurfs 
des GFG 2019. 
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Erläuterungen 
 
 

16.01.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 
  
Lfd.  
Nr. 

Sachkonto  

  

114 3.00046.01 

69270000 

Im Rahmen des Förderprogrammes "Gute Schule 2020" werden 2019 und 2020 
die letzten Kreditraten abgerufen.  

115 3.00043.01 

79270000 

Tilgung der Kredite des Programmes "Gute Schule 2020". Die Zahlungen werden 
gegenfinanziert durch Schuldendiensthilfen des Landes. 

3 3.00041.01 

62311000 

Schuldendiensthilfe des Landes für die im Rahmen des Programmes "Gute 
Schule" aufgenommenen Kredite. 

115 3.00053.01 

79271000 

Der Ende 2015 aufgenommene Kredit zur Finanzierung der Blockbohlenhäuser 
Koetherdyck ist in voller Höhe zurückzuzahlen, wenn die Unterkünfte nicht mehr 
zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt bzw. veräußert werden. 
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Haushaltsplan 2019 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Anlagen  
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Haushaltsplan 2019 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Schlussbilanz 
zum  

31.12.2017 
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Vorvorjahr- Vorjahr Berücksichtigung 

vorläufiges

Haushaltsjahr Planung Planung Planung

Abschlussjahr Haushaltsplan Jahresergebnis Hj + 1 Hj + 2 Hj + 3

2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

24.014.968 21.298.298 22.492.053 22.971.719 23.491.463 23.731.091 

-22.484.711 -22.324.382 -23.817.687 -23.331.152 -23.722.988 -23.695.285 

-6.487 -38.865 -33.735 -33.755 -33.775 -33.795 

0 0 0 0 0 0 

-707 0 0 0 0 0 

1.523.063 -1.064.949 900.000 -1.359.369 -393.188 -265.300 2.011 

Anfangsbestand 1.540.387 3.063.450 3.063.450 3.963.450 2.604.081 2.210.893 1.945.593 

Ausgleichs-

rücklage
Verringerung (-) 0 -1.064.949 0 -1.359.369 -393.188 -265.300 0 

Zuführung (+) 1.523.063 0 900.000 0 0 0 2.011 

Schlussbestand 3.063.450 1.998.501 3.963.450 2.604.081 2.210.893 1.945.593 1.947.604 

Anfangsbestand 51.461.044 51.461.044 51.461.044 51.461.044 51.461.044 51.461.044 51.461.044 

Allgemeine Verringerung (-) 0 0 0 0 0 0 0 

Rücklage Verringerung (in %) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zuführung (+) 0 0 0 0 0 0 0 

Schlussbestand 51.461.044 51.461.044 51.461.044 51.461.044 51.461.044 51.461.044 51.461.044 

Finanzergebnis

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Erträge

Jahresergebnis (Ergebnisplan)

Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage)

Ordentliche Erträge 

Ordentliche Aufwendungen
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Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen 
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im 

Haushaltsplan des Jahres Voraussichtlich fällige Auszahlungen

2019 2020 2021 2022 2023 2024

T€ T€ T€ T€ T€

12.01.01

Straßen, Wege, Plätze

7.000212

Umbau Kirchplatz

230 0 0 0 0

12.01.01

Straßen, Wege, Plätze

7.000329

Parkplatz Scheepersdyck

132 0 0 0 0

Summe 362 0 0 0 0

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene

Kreditaufnahme 122 122 0 0 0
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Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Laufbahnen Besoldungs-

gruppe

Zahl der Stellen 

2019

Zahl der Stellen

2018

Zahl der tatsächlich 

besetzten Stellen am 

30.06.2018

Erläuterungen

Wahlbeamte

Bürgermeister/-in B 3 1,00 1,00 1,00

Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

Verwaltungsrat/-rätin A 13 1,00 1,00 0,00 Nicht besetzt

Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

Rat/Rätin A 13 1,00 1,00 1,00
Amtsrat/-rätin A 12 1,00 1,00 1,00
Amtmann/-frau A 11 1,00 1,00 1,00

Gesamt 5,00 5,00 4,00
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Stellenplan 2019 Wahl-

beamte

Laufbahngruppe 2,

2. Einstiegsamt

Teil A: Beamte

B3 A13 A13 A12 A11

Stellenübersicht

Stellenanteil isg. Gesamt 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Produktbereich Produkt

1.100.01.01.01 Innere Verwaltung Politische Gremien 0,02 0,02

1.100.01.01.02
Verwaltungsführung, 
Repräsentation 1,15 0,98 0,16 0,01

1.100.01.02.01
Allg.Zentrale Dienste 
einschl.Orga./TUIV 0,98 0,98

1.100.01.02.02 Bauhof
1.100.01.03.01 Personalmanagement 0,04 0,03 0,01

1.100.01.03.02
Beschäftigtenvertretung, 
Gleichstellung

1.100.01.04.01
Haushaltss.,-
planung,Control.,Anlagenbu.

1.100.01.04.02
Geschäftsbuch.,Zahlungsabw., 
Vollstreck. 1,00 1,00

1.100.01.04.03 Steuern und sonstige Abgaben

1.100.01.05.01
Grundstücks- und 
Gebäudemanagement

1.100.02.01.01 Sicherheit und Ordnung

Ordn.-,Gewerbe-
u.Verkehrsangel.,Gesundh. 0,09 0,09

1.100.02.02.01 Bürgerbüro 0,03 0,03
1.100.02.03.01 Personenstandswesen

1.100.02.04.01
Stat. Erhebungen,Wahlen u. 
Bürgerentsch.

1.100.02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz 0,02 0,02
1.100.03.01.01 Schulträgeraufgaben Brüder-Grimm-Schule
1.100.03.01.02.02 St.-Nikolaus-Schule
1.100.03.01.02.03 SNS - Turnhalle
1.100.03.01.04 Beteiligung Sonderschule
1.100.03.02.01 Zentrale Leistungen
1.100.03.02.02 Schülerbeförderung

1.100.04.01.01 Kultur und Wissenschaft

Komm.Veranst.,Kultur,Heimat- 
u.Musikpfl.

1.100.04.01.02 Volkshochschule
1.100.04.01.03 Sonstige Volksbildung
1.100.04.02.01 His-Törchen
1.100.04.02.02 Synagoge
1.100.04.03.01 Gemeindearchiv

1.100.05.01.01 Soziale Hilfen Leistungsgewährung nach SGB XII 0,01 0,01

1.100.05.01.02
Hilfen für 
Aussiedl.,Asylb.u.Flüchtlinge 0,02 0,02

1.100.05.01.03
Grundsicherung f. Arbeitssuchende 
SGB II 0,10 0,10

1.100.05.02.01 Gewährung von Wohngeld
1.100.05.03.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

1.100.05.04.01
Unterk. Aussiedl.,Asylbew.u. 
Flüchtlinge 0,47 0,47

1.100.06.01.01
Kinder-, Jugend- und 

Familienhilfe Kindergärten

1.100.06.02.01
Förderung von Kindern und 
Jugendlichen 0,02 0,02

1.100.06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze
1.100.06.02.03 Jugendbegegnungsstätten 0,02 0,02
1.100.06.03.01 Familienhilfe
1.100.07.01.01 Gesundheitsdienste Krankenhausinvestitionsumlage
1.100.08.01.01.01 Sportförderung Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz
1.100.08.01.01.02 Sporthalle Sevelen
1.100.08.01.01.03 Alte Turnhalle Sevelen
1.100.08.01.02.01 Sportplatz Issum
1.100.08.01.02.02 Sportplatz Sevelen
1.100.08.01.03 Bäder
1.100.08.02.01 Förderung des Sports

1.100.09.01.01
Räumliche Planung u. 

Entwicklung, Geoinf

Räumliche Planung und 
Entwicklung

1.100.10.01.01 Bauen und Wohnen

Baubehördliche Beratung u. 
Information

1.100.10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
1.100.11.01.01 Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung
1.100.11.01.02 Gasversorgung
1.100.11.01.03 Wasserversorgung
1.100.11.02.01 Abfallwirtschaft
1.100.11.03.01.01 Schmutzwasserkanal
1.100.11.03.01.02 Regenwasserkanal
1.100.11.03.02 Abwässer aus Kleinkläranlagen

1.100.11.03.03 Abwässer aus abflusslosen Gruben

1.100.12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Wege, Parkeinrichtungen
1.100.12.01.02 Straßenbeleuchtung
1.100.12.02.01 ÖPNV 0,01 0,01

1.100.12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

1.100.13.01.01 Natur- und Landschaftspflege

Öffentl.Grün,Natur,Landschaftsb.,P
arkan.

1.100.13.01.02 Naturschutz und Landschaftspflege
1.100.13.01.03 Land- und Forstwirtschaft

1.100.13.02.01
Gewässerunterhaltung und 
Gewässerbau

1.100.13.03.01 Friedhöfe

1.100.13.03.02 Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Friedhof
1.100.14.01.01 Umweltschutz Umweltschutz
1.100.15.01.01 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung
1.100.15.02.01 Tourismus
1.100.15.03.01 Märkte
1.100.15.03.02 Bürgerhaus Sevelen
1.100.15.03.03 Bürgersaal Issum
1.100.15.03.04 Anteile an Unternehmen

1.100.15.03.05 Wasserwerk der Gemeinde Issum 0,02 0,02

1.100.16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.16.01.02
Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft

Gesamtsumme der Stellen: 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Laufbahngruppe 2,

1. Einstiegsamt

700



Stellenplan 2019

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Entgeltgruppe Zahl der

Stellen

2019

Zahl der

Stellen

2018

Zahl der

tatsächlich

besetzten

Stellen am 

30.06.2018

Erläuterungen

15 0,00 0,00 0,00

14 0,00 0,00 0,00

13 1,00 1,00 1,00

12 1,00 1,00 1,00

11 2,00 2,00 1,00

10 2,00 2,00 3,00

9c 7,50 7,50 7,50

9b 8,02 8,02 8,02

9a 2,00 2,00 2,00

8 13,77 12,27 11,77

7 0,00 0,00 0,00

6 15,50 16,00 15,50

5 14,39 13,39 12,39

4 2,00 2,00 0,00

3 1,78 1,78 3,78

2 4,64 4,63 4,63

1 0,00 0,01 0,01

Gesamt 75,60 73,60 71,60
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Beschäftigte nach TVöD 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 6 5 4 3 2 1

Produktnummer Produktbereich Produkt

Stellen 

gesamt

1.100.01.01.01 Innere Verwaltung Politische Gremien 0,67 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,04 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.01.01.02 Verwaltungsführung, Repräsentation 0,99 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,01 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.01.02.01 Allg.Zentrale Dienste einschl.Orga./TUIV 4,21 0,00 0,13 0,00 0,25 0,00 0,01 0,01 1,37 0,62 0,94 0,00 0,00 0,88 0,00

1.100.01.02.02 Bauhof 15,73 0,02 0,00 0,00 1,00 0,00 0,01 0,00 0,00 7,00 7,50 0,00 0,00 0,20 0,00

1.100.01.03.01 Personalmanagement 2,30 0,01 0,00 0,00 0,25 1,00 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.01.03.02 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.01.04.01 Haushaltss.,-planung,Control.,Anlagenbu. 2,95 0,01 0,54 0,00 0,35 0,00 0,66 0,00 0,50 0,50 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.01.04.02 Geschäftsbuch.,Zahlungsabw., Vollstreck. 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.01.04.03 Steuern und sonstige Abgaben 1,56 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement 1,77 0,09 0,00 0,00 0,00 0,65 0,03 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.02.01.01 Sicherheit und Ordnung Ordn.-,Gewerbe-u.Verkehrsangel.,Gesundh. 1,91 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,34 0,46 0,27 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.02.02.01 Bürgerbüro 1,83 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.02.03.01 Personenstandswesen 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.02.04.01 Stat. Erhebungen,Wahlen u. Bürgerentsch. 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz 0,65 0,05 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00

1.100.03.01.01 Schulträgeraufgaben Brüder-Grimm-Schule 2,71 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 1,63 0,00 0,00 1,00 0,00

1.100.03.01.02.02 St.-Nikolaus-Schule 3,25 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 1,62 0,00 0,00 1,55 0,00

1.100.03.01.02.03 St.-Nikolaus-Schule, Turnhalle 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.03.01.04 Beteiligung Sonderschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.03.02.01 Zentrale Leistungen 0,18 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.03.02.02 Schülerbeförderung 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.04.01.01 Kultur und Wissenschaft Komm.Veranst.,Kultur,Heimat- u.Musikpfl. 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.04.01.02 Volkshochschule 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.04.01.03 Sonstige Volksbildung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.04.02.01 His-Törchen 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.04.02.02 Synagoge 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

1.100.04.03.01 Gemeindearchiv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.05.01.01 Soziale Hilfen Leistungsgewährung nach SGB XII 1,07 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.05.01.02 Hilfen für Aussiedl.,Asylb.u.Flüchtlinge 3,34 0,00 0,00 0,26 0,00 0,06 0,48 0,00 1,51 0,25 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00

1.100.05.01.03 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II 6,53 0,00 0,00 0,34 0,00 3,44 2,00 0,00 0,50 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.05.02.01 Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenheit 1,02 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.05.03.01 Förderung der Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.05.04.01 Unterbringung 3,62 0,10 0,00 0,15 0,00 0,14 0,30 0,33 0,00 0,92 0,18 1,50 0,00 0,00 0,00

1.100.06.01.01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergärten 0,37 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen 0,62 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,50 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze 0,15 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.06.02.03 Jugendbegegnungsstätten 0,36 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00

1.100.06.03.01 Familienhilfe 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.07.01.01 Gesundheitsdienste Krankenhausinvestitionsumlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.08.01.01.01 Sportförderung Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,02 0,50 0,00 0,00 0,00

1.100.08.01.01.02 Sporthalle Sevelen 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,17 0,00

1.100.08.01.01.03 Alte Turnhalle Sevelen 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,17 0,00

1.100.08.01.02.01 Sportplatz Issum 0,25 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.08.01.02.02 Sportplatz Sevelen 0,25 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.08.01.03 Spaßbad Hexenland 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.08.02.01 Förderung des Sports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.09.01.01 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf Räumliche Planung und Entwicklung 0,63 0,23 0,00 0,00 0,00 0,01 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.10.01.01 Bauen und Wohnen Baubehördliche Beratung u. Information 0,59 0,08 0,00 0,00 0,00 0,02 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.11.01.01 Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.11.01.02 Gasversorgung 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.11.01.03 Wasserversorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.11.02.01 Abfallwirtschaft 0,74 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.11.03.01.01 Schmutzwasserkanal 0,61 0,01 0,00 0,00 0,00 0,51 0,07 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.11.03.01.02 Regenwasserkanal 0,65 0,01 0,00 0,00 0,00 0,52 0,10 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.11.03.02 Abwässer aus Kleinkläranlagen 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.11.03.03 Abwässer aus abflusslosen Gruben 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Wege, Parkeinrichtungen 1,29 0,05 0,00 0,00 0,00 1,09 0,14 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.12.01.02 Straßenbeleuchtung 0,17 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.12.02.01 ÖPNV 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst 0,12 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.13.01.01 Natur- und Landschaftspflege Öffentl.Grün,Natur,Landschaftsb.,Parkan. 0,41 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,35 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.13.01.02 Naturschutz und Landschaftspflege 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.13.01.03 Land- und Forstwirtschaft 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.13.02.01 Gewässerunterhaltung und Gewässerbau 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.13.03.01 Friedhöfe 0,78 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,50 0,02 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00

1.100.13.03.02 Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Friedhof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.14.01.01 Umweltschutz Umweltschutz 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.15.01.01 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung 0,86 0,01 0,05 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.15.02.01 Tourismus 0,65 0,00 0,05 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.15.03.01 Märkte 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.15.03.02 Bürgerhaus Sevelen 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

1.100.15.03.03 Bürgersaal Issum 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.15.03.04 Anteile an Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.15.03.05 Wasserwerk der Gemeinde Issum 0,48 0,00 0,00 0,00 0,10 0,04 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75,60 1,00 1,00 2,00 2,00 7,50 8,02 2,00 13,77 15,50 14,39 2,00 1,78 4,64 0,00
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Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Stellenplanvermerke

Entgeltgruppe Bemerkungen

3 KW

Befristet auf die Förderungs-

möglichkeit Bundesprogramm "Soziale 

Teilhabe"

5 KU Anpassung nach TVöD

KU Anpassung nach TVöD

KU Anpassung nach TVöD

KW Stellenwegfall

KW Stellenwegfall

9a KU Anpassung nach TVöD

9b KU Anpassung nach TVöD

9c KW Stellenwegfall
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Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe Zahl der

Stellen

2019

Zahl der

Stellen

2018

Zahl der

tatsächlich

besetzten

Stellen am 

30.06.2018

Erläuterungen

S12 2,00 2,00 2,00

Gesamt 2,00 2,00 2,00
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Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsbereich

Produktnummer Produktbereich Produkt

Stellen 

gesamt S12

1.100.06.01.01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergärten 0,00 0,00

1.100.06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen 0,00 0,00

1.100.06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze 0,00 0,00

1.100.06.02.03 Jugendbegegnungsstätten 2,00 2,00

1.100.06.03.01 Familienhilfe 0,00 0,00
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Teil D: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen in beschäftigt am Erläuterungen

2019 30.06.2018

Auszubildende für

den Beruf des/der

Verwaltungsfach-

angestellten Ausbildungsvergütung 5,00 3,00

Auszubildende 

für den Beruf des Gärtners/

der Gärtnerin Ausbildungsvergütung 1,00 0,00

Gesamt 6,00 3,00
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